
Wenn ein Patient Zähne verloren hat,
baut der Körper den Knochenanteil ab,
der nicht mehr belastet wird. Um für
eine Implantation ausreichend Kno-
chenvolumen zu schaffen, ist in vielen
Fällen ein Knochenaufbau nötig. Gerade
wenn der Kiefer lange Zeit zahnlos war,
atrophiert ist und die Knochensubstanz
nicht ausreicht, um Implantate sicher
aufzunehmen, bietet die Augmentation
nach der Einheilung ein stabiles Funda-
ment für Implantate.

Die GOZ 9100 ist eine Komplex leistung
und beschreibt die Aug mentation des
 Alveolarfortsatzes als vorbereitende oder
begleitende Maßnahme für eine lmplan-
tateinbringung. Es wird nicht unterschie-
den, ob es sich um einen horizontalen
oder einen vertikalen Aufbau handelt.
Sowohl der zahnlose Kiefer bereich als
auch der Bereich von Implantaten oder
Zähnen kann hiervon betroffen sein. Die
Leistung kann in einer separaten Sitzung
oder am selben Behandlungstag wie 
die Implantation erbracht werden.
 Leistungsinhalt sind die Lagerbildung,
 Glättung des Alveolarfortsatzes, ggf. die
Entnahme von Knochen innerhalb des

Aufbaugebietes, Einbringung von Auf-
baumaterial (Knochen- und/oder Kno-
chenersatzmaterial) und der Wundver-
schluss mit vollständiger Schleimhautab-
deckung, ggf. einschließlich Einbringung
und Fixierung resorbierbarer oder nicht
resorbierbarer Barrieren. 
Die GOZ 9100 wird einmal je Kiefer-
hälfte oder Frontzahnbereich berechnet.
Der OP-Zuschlag GOZ 0530 und der Zu-
schlag bei Verwendung eines OP-Mikro-
skops sollten hier nicht vergessen wer-
den. Für die Fixation oder Stabilisierung
des Augmentates durch Osteosynthese-
maßnahmen kann zusätzlich die GOZ

9150 (je Kieferhälfte oder Frontzahn-
bereich) angesetzt werden. Wird
die Leistung in derselben Kiefer-
hälfte neben dem internen Sinus-
lift (GOZ 9110) erbracht, ist nur
die Hälfte der Gebühr der GOZ

9100 und neben dem externen
Sinuslift (GOZ 9120) nur ein Drittel

der Gebühr der GOZ 9100 berech-
nungsfähig. Das bedeutet, der Sinuslift
wird jeweils mit der vollen Gebühr und
die Augmentation mit der Hälfte bzw.
einem Drittel der Gebühr berechnet. Eine
Höherbewertung ist auch bei der hal-
bierten oder gedrittelten Gebühr mit ent-
sprechender Begründung möglich. Für
die intraorale Entnahme von Knochen
außerhalb des Aufbaugebietes kann zu-
sätzlich die GOZ 9140 berechnet wer-
den. Neben der GOZ 9130 (Bone Split-
ting) ist der Ansatz der GOZ-Ziffer 9100
nicht möglich.
Der primäre Wundverschluss mit voll-
ständiger Schleimhautabdeckung ist mit
der Leistung abgegolten. Werden jedoch
darüber hinausgehende weichteilchirur-
gische Maßnahmen wie eine Vestibu-
lumplastik (GOÄ 2675) erbracht, sind

diese zusätzlich berechnungsfähig. Alle
weichteilchirurgischen Maßnahmen, die
aufgrund einer eigenständigen Indi -
kation erbracht werden und nicht der
Schleimhautabdeckung des augmentier-
ten Gebietes dienen, können berechnet
werden. Auch ein Schleimhauttrans -
plantat über die Breite eines Zahnes
(GOZ 4130) oder über den Bereich meh-
rerer Zähne (GOÄ 2386) ist gesondert
berechnungsfähig. 
Die verwendeten Knochenersatzmateria-
lien, Membranen, atraumatisches Naht-
material, Materialien zur Geweberege-
neration, Einmalkollektor oder Einmal-
schaber zur Knochengewinnung sowie
Osteosynthesematerial können dem
 Patienten in Rechnung gestellt werden.

Fazit

Viele Behandlungsschritte sind in der
Leistungsbeschreibung der GOZ-Ziffer
9100 enthalten. Um weitere Leistungen
zu berechnen, ist eine sorgfältige Doku-
mentation unabdingbar. Da die Berech-
nung nur einmal je Kieferhälfte oder
Frontzahnbereich möglich ist, sollte 
man den Mehraufwand bei getrennten
OP-Gebieten über § 5 bzw. § 2 Absatz 1
GOZ berücksichtigen.
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